
  

1. Anzug betreffend Überprüfung der belastenden Schichtarbeit im Alter 10.5158.01 
 

Aufgrund arbeitsmedizinischer Untersuchungen und Studien ist längst bekannt, dass der Körper bei 
Schichtdienstleistenden physisch und psychisch enorm belastet wird. Neben Schlafstörungen, Müdigkeit, sozialen 
Problematiken und Vielem mehr, kann die Belastung zu Krankheit und auch zu einer Verkürzung der 
Lebensdauer führen. Aufgrund dessen kennt der Kanton Basel-Stadt den Schichtbonus, welcher bei 
zusammenhängender Schichtarbeit während der Nacht (22:00 – 06:00) eine Zeitkompensation vorsieht.  

Des weitern weiss man auch, dass bei zunehmendem Alter die Betroffenen mehr Mühe mit dieser Arbeitsweise 
haben. Je nach Berufsgruppe ist eine Entlastung kaum oder gar nicht möglich. So ist der 60-Jährige der gleichen 
körperlichen Belastung ausgesetzt wie der 20-Jährige.  

Eine Entlastung in Form von Teilzeitarbeit oder vorzeitiger Pensionierung kommt für viele dieser Berufskategorie 
selten in Frage, da Schichtdienstleistende eher zu den niedrig Verdienenden gehören.  

Nun kennt der Kanton Basel-Stadt bei "normal" Arbeitenden bei einigen Berufsgruppen eine Altersentlastung. So 
kann in gewissen pädagogischen Berufen mit einer Pflichtstundereduktion um 2 Stunden ab dem 55. Altersjahr 
gerechnet werden.  

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

1. wie sich die Schichtarbeit bei Personen ab dem 50. Alterjahr auswirkt  

2. ob eine dem Alter entsprechende Abstufung in Bezug auf den Schichtbonus Sinn machen würde 

3. wie ältere Schichtdienstleistende, welche ein 100% Pensum ausüben, entlastet werden können  

4. ob analog den Lehrpersonen auch bei den Schichtarbeitern bei Vollendung des 55. Altersjahres und bei 
einem Beschäftigungsgrad von 100% eine Reduktion eingeführt werden könnte. 

5. welche Auswirkungen dies hätte, wenn man diejenigen Angestellten berücksichtigen würde, welche 100% 
arbeiten und über 55 Jahre alt sind 

a) Anzahl Personen 

b) Kosten (bei Reduktion um 2 Stunden) 

c) Gleiche Berechnung wie a + b, jedoch nur für diejenigen Personen, welche sich in der unteren Hälfte 
der Lohnklassen befinden  

6. ob eine Entlastung resp. Reduktion auch kostenneutral durchgeführt werden könnte.  
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